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AuszuG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNOSRATES DES KANTONS S0L0THuRN
VOM

14. ~4ä~ I9~~ Nr. 1255

Die Einwohnergemeinde Balethal besitzt verschiedene rechtsgultige

Bebauungspläne. Info1~ge der starken bauj~Lchen Entwicklung sieht

sie sich veranlasst, erneut mit einem speziellen Bebauu~p]~n

“Mühlefeld“ und den dazu geh~rend,~enBauvorsohriften zur Genehmi

gung an den Regie~ungs:±~t:‘. zu ge1angeü~«

Der Geltungsbereich (im Plan rote strichpunl erte Linie) er

streckt sich auf •ei~ Gebiet, welches im S{~ff~durch ~en Bisi~erg—

weg un di~:t;a±~kstr~m1~itttng, im West~ .d~rch die‘~ i~ftor~trasse,

im Norden durch den Bahndamfliweg — Güte~*~~ i~O~‘t~n ~u~ch‘ den

Nespeiweg ~begrenzt ist. Die Anzahl Geschosse: wird mit ‚den einge

tragenen Zahlen festgelegt. In den Abschnitt~Ä‘ Bund 0 (Ueber—

b~uung mit M~hrfamilienhäusern) sind Standort und Grösse der Ge—

•~böudo- mit Hat~sbaulinien fixiert. Die oberirdischen Auto—Abstell—

plätze sind ~lanlich ger~~lt. Für die Garagierung der Fahrzeuge

sind diverse .unterirc1~ische Einstellhallen vorgesehen.

Die öffentliche Aufla~e des Planes und der dazu gehörenden Bau—

vorschriften erfolgte in der Zeit vom 12. August bis 1?. September

1965. Innert nützlicher Frist sind zwei Einsprachen eihge~ngen.

Eine dieser Einsprachen wurde ganz und die andere teilweise ~utge—

~heissen. An der Sitzung des Gemeinde~ates voml4. Janua~l9~~

sowie an der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 2.~Mai 1966.

wurde der spezielle Bebauungsplan “Mühlefeld“ mii~den:4azu geh~ren.

den Bauvorschriften genehmigt.

Formell wura.e das Verfahren richtig durchgefuh~rt. Materiell ist

folgendes zu~ffieri~e~i: In~den B‘auvorschriften~oll es heissen:

Art, 5

In dem im speziellen Bebauungsplan eingetragenen Trasse der Stark—
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stromleitung sind Hochbauten nicht gestattet.

Gebäudeabstände im Abschnitt 0.

Der ausgemittelte Abstand vom bestehenden Gebäude Nr. 1176 zum

östlich davon neu projektierten Gebäude muss gemäss NBR mindestens

8,00 m betragen. Ferner muss der Abstand von letzterem zum Nachbar—

gebäude, das südlich davon zu stehen kommt, einen ausgemittelten

Abstand von mindestens 16,50 in aufweisen..~.

Eswird

beschlossen:

1. Der spezielle Bebauungsplan MUh1ef~ld~mit~ den dazu gehörenden.

Bauvorschriften wird genehmigt.

2. Frühere vom Regierungsrat genehmigte Bebauüngs~läne ~werden,

soweit sie. mit: den hierorts beschlossenen~Wider

spruch stehen,~.ausser Kraft geset~t~~

Genehi~igungsgebühr~ Fr. 24.——
Publikationskosten. : ~ l4~-—

Fr. 58.—~-- (ImKontokorrent mit der Einwohner—
~emeinde ]3alsthal zu. verrechnen)

(~aatskanz1ei Nr. 90)KK

Der Staatsschreiber:

Bau—Departement (4)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes
Kant. Planungsstelle (2), mit Akten und 1 gen. Plan und Bauvor

schriften
Kreisbauamt II, Olten, mit 1 gen. Plan und Bauvorschriften
KantR Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Balsthal
Baukommission der Einwohnergemeinde Balsthal, mit 2 gen. Plänen

und Bauvorschriften
Arnt~b1att (Publikation von Ziff. 1 des Dispositivs)


